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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/354/2015 AZ:

04.11.2015

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,1 - Finanzen

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer in der Gemeinde Aumühle
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
17.12.2015 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in seiner Sitzung am 17.6.2015 das 
Gesetz über das Halten von Hunden (HundeG) beschlossen, welches zum 01. 
Januar 2016 in Kraft treten und das bisherige Gefahrhundegesetz (GefHG) 
ersetzen wird.

Zentraler Bestandteil des neuen Hundegesetzes ist die Abschaffung der 
sogenannten Rasseliste, die für alle in der Liste aufgeführten Hunde gem. § 3 Abs. 
1 GefHG eine Erlaubnispflicht vorsah. Zukünftig wird sich die Beurteilung der 
Gefährlichkeit ausschließlich nach dem konkreten Verhalten eines Hundes und 
nicht mehr nach der abstrakten Zugehörigkeit einer Rasse richten. 
Ausschlaggebend werden dann etwa Beißvorfälle gegenüber Menschen oder 
Tieren sowie aggressive Verhaltensweisen sein (§ 7 Abs. 1 HundeG).

Die Satzungen über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) in den 
amtsangehörigen Gemeinden stehen ab dem 01.01.2016 nicht mehr im Einklang 
mit dem ordnungsrechtlichen Rechtsrahmen des Landes und bedürfen aus 
Gründen der Rechtssicherheit einer Überarbeitung. In den Satzungen ist unter § 4 
(4) eine Liste mit gefährlichen Hunden (sog. Rasseliste) lt. damaliger 
Gefahrhundeverordnung aufgeführt. Besteht diese Rasseliste weiterhin, die zurzeit 
generell mit dem erhöhten Steuersatz für Gefahrenhunde besteuert wird, könnte 
dies Rechtsstreitigkeiten provozieren. Die erhöhte Steuer für gefährliche Hunde darf 
zukünftig nur nach einer Einstufung als Gefahrhund durch die zuständige Behörde 
festgesetzt werden. 

Die bisher als gefährlich aufgelisteten Hunde sind aus der Satzung heraus zu 
nehmen. Hunde werden zukünftig als gefährlich eingestuft, wenn sie auffällig 
geworden sind, z.B. weil sie Menschen oder Tiere verletzt haben oder unkontrolliert 
Tiere hetzen oder reißen und ihre Gefährlichkeit durch die zuständige Behörde 
festgestellt wurde.

Es ist daher auf jeden Fall notwendig, eine Änderung der Satzung über die 
Erhebung einer Hundesteuer bezüglich der Gefahrenhunderegelung zu 
beschließen. 
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Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Nein
Im Vermögenshaushalt: Nein

Mehreinnahmen:
Haushaltsstelle:
voraussichtl. jährl. 
Folgeeinnahmen:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss:

Die Gemeindevertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde Aumühle in der, der Urschrift dieser 
Niederschrift, beigefügten Fassung.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage:

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 
Gemeinde Aumühle

Datum: Unterschrift:



ENTWURF 

1. Satzung zur Änderung 

der SATZUNG 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
in der Gemeinde Aumühle 

______________________________________________________________ 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.07.2015 (GVOBl. Schl.-H. 2015, S. 200, 203) und der §§ 1, 2, 3 und 18 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung 
vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 2005, S. 27), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 15.07.2014 (GVOBl. Schl.-H. 2014, S. 129) wird nach Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung Aumühle vom 17.12.2015 folgende 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der Gemeinde 
Aumühle erlassen:  

 

Artikel 1 

§ 4 (4) wird wie folgt geändert: 

Gefährliche Hunde sind solche Hunde, von denen nach § 7 des Gesetzes über das 
Halten von Hunden (HundeG) vom 26.06.2015 eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgeht und für die die zuständige Behörde die Gefährlichkeit festgestellt 
hat.  

 

Artikel 2 

§ 4 (5) entfällt 

 

Artikel 3 

§ 4 (6) wird § 4 (5) und wird wie folgt geändert: 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag feststellen, dass die Gefährlichkeit eines 
Hundes nicht mehr vorliegt. Voraussetzung dafür ist ein bestandener Wesenstest 
sowie die Einschätzung eines Tierarztes, dass kein weiteres gefährliches Verhalten 
des Tieres mehr zu befürchten ist. 

Der Antrag kann frühestens zwei Jahre nach Feststellung der Gefährlichkeit des 
Hundes und ein Jahr nach bestandenem Wesenstest gestellt werden. 



 

Artikel 4 

§ 5 (4) wird wie folgt geändert: 

Für gefährliche Hunde im Sinne des § 4 Absatz 4 wird keine Ermäßigung gewährt. 

 

Artikel 5 

§ 7 (2) wird wie folgt geändert: 

Für gefährliche Hunde im Sinne des § 4 Absatz 4 wird keine Befreiung gewährt. 

 

Artikel 6 

Diese Änderung der Satzung tritt zum 01.01.2016 in Kraft. 

 
 
Aumühle, den       Gemeinde Aumühle 
 
 
 
     (Siegel)  …………………… 
        Giese 

Bürgermeister 
 

Veröffentlichungsvermerk 
 
Ausgehängt am: ……………………   ………………………… (Siegel) 
 
Abzunehmen am: ……………………   …………………………  
 
Abgenommen am: ……………………   ………………………… (Siegel) 



 

SATZUNG 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
in der Gemeinde Aumühle 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2, 3 
und 18 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Schleswig-Holstein in der je-
weils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
Aumühle vom 12.11.2009 folgende Satzung erlassen:  

 
Präambel 

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung in der 
männlichen Sprachform gefasst wurden, gelten auch in der entsprechenden weibli-
chen Sprachform. 

§ 1 
Steuergegenstand 

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 

§ 2 
Steuerpflichtiger 

(1) Steuerpflichtiger ist, wer einen Hund in seinen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb 
aufgenommen hat (Halter des Hundes). 

(2) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hund(e), so sind 
sie Gesamtschuldner. 

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem folgenden Kalendervierteljahr, in dem der Hund 
in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit dem  
folgenden Kalendervierteljahr, in dem er drei Monate alt wird. 

(2) Wer einen Hund nicht länger als einen Monat in Pflege oder Verwahrung genom-
men hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, braucht ihn nicht zu versteuern. 

(3) Die Steuerpflicht endet mit dem Kalendervierteljahr, in dem der Hund abgeschafft 
wird, abhanden kommt oder eingeht. 

(4) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters endet die Steuerpflicht mit Ablauf des 
Kalendervierteljahres, in das der Wegzug fällt; sie beginnt mit dem auf den Zuzug 
folgenden Kalendervierteljahr. 
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(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden ge-
kommenen oder eingegangenen versteuerten Hundes einen neuen Hund er-
wirbt, wird dafür mit dem auf den Erwerb folgenden Kalendervierteljahr steuer-
pflichtig. 

 

§ 4 
Steuersatz 

(1) Die Steuer beträgt jährlich: 

       a.) für den 1. Hund                                               70,00 Euro 
       b.) für den 2. Hund                                             100,00 Euro 
       c.) für jeden weiteren Hund                                120,00 Euro 
       d.) für den 1. gefährlichen Hund                        300,00 Euro 
       e.) für jeden weiteren gefährlichen Hund           400,00 Euro. 

(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§ 7), werden bei der Berechnung   
der Anzahl der Hunde nicht angesetzt; Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird   
(§ 5), gelten als erste Hunde. 

(3) Werden mehrere Hunde in einem Haushalt gehalten, gelten sie als 1., 2. bzw. 
weitere Hund(e). 

(4) Gefährliche Hunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen          
Veranlagung, Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer 
Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit ausgehen kann. 

Gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung sind: 

American Staffordshire-Terrier  
Bullterrier 
Pitbull-Terrier 
Staffordshire-Bull-Terrier  
Bandog  
Bordeaux Dogge 
Chinesischer Kampfhund 
Dogo Argentino 
Fila Brasileiro 
Mastino Espanol 
Mastino Napolitano  
Römischer Kampfhund 
Tosa Inu 

(5) Als gefährliche Hunde gelten auch Kreuzungen der im Absatz 4 bezeichneten 
Hunde untereinander oder mit anderen Hunden, außerdem Hunde, für die die 
Ordnungsbehörde die Gefährlichkeit wirksam festgestellt hat. 
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(6) Wenn der Halter der in Abs. 4 und 5 bezeichneten Hunde durch eine amts-
ärztliche Bescheinigung nachgewiesen hat, dass der Hund keine gesteigerte 
Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihrer Wirkung        
vergleichbaren Eigenschaft gegenüber Mensch und Tier aufweist, gilt von dem 
Kalendervierteljahr an, in dem die amtsärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, 
der Steuersatz gemäß § 4 Abs. 1, Buchstabe a, b, c. 

 

§ 5 
Steuerermäßigung 

(1) Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für 
das Halten von 

    a.) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von      
dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 m entfernt liegen; 

    b.) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde ver-
wendet werden und eine Prüfung vor anerkannten Leistungsrichtern abgelegt 
haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungsergebnis darf nicht älter als 
zwei Jahre sein; 

    c.) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbe oder 
von berufsmäßigen Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt 
werden; 

    d.) abgerichteten Hunden, die von Artisten und berufsmäßigen Schaustellern für 
ihre Berufsarbeit benötigt werden; 

    e.) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und zur 
Jagd verwendet werden. 

(2) Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe ange-
meldet haben, müssen je einen Hund mit den Steuersätzen für den ersten und 
den zweiten Hund versteuern. Für weitere Hunde, die weniger als sechs Monate 
im Besitz dieser Personen sind, braucht keine Steuer entrichtet werden. 

(3) Die Steuerermäßigung gilt von dem Kalendervierteljahr an, in dem der schriftliche 
Antrag beim Amt Hohe Elbgeest eingegangen ist. 

(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 4 Absatz 4 und 5 wird keine Ermäßigung  
gewährt. 
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§ 6 
Zwingersteuer 

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei reinrassige Hunde der gleichen Rasse, 
darunter eine Hündin im zuchtfähigen Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die 
Steuer auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger 
und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführtes 
Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind. 

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, 
die Hälfte der Steuer nach § 4 Abs. 1. Das Halten selbstgezogener Hunde ist 
steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und nicht älter als 6 Monate sind. 

(3) Die Steuerermäßigung gilt von dem Kalendervierteljahr an, in dem die Unterlagen 
beim Amt Hohe Elbgeest vorgelegt werden. 

(4) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 4 Absatz 4 und 5 wird keine Ermäßigung  
gewährt. 

 

§ 7 
Steuerbefreiung 

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren 
Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, 
von bestätigten Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, 
Jagd- oder Feldschutz erforderlichen Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; 

4. Sanitäts- oder Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschutz-
einheiten gehalten werden; 

5. Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend 
untergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 

6. Blindenführhunden; 

7. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe sehbehinderter, tauber oder hilfloser      
Personen unentbehrlich sind; die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden; 
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8. Hunden, die aus dem Tierheim in den Haushalt einer steuerpflichtigen Person  
übernommen werden, wenn mit der Anmeldung des Hundes eine Bescheinigung 
des Tierheimes vorgelegt wird, dass es sich bei dem abgegebenen Hund nach 
den im Abgabezeitpunkt dort vorhandenen Kenntnissen nicht um einen gefährli-
chen Hund im Sinne der Hundeverordnung in der jeweils geltenden Fassung han-
delt. Tierheime in diesem Sinne sind Einrichtungen, die auch die Aufgabe wahr-
nehmen, von Amts wegen unterzubringende Tiere aufzunehmen. Die Befreiung 
gilt für die Dauer von 1 Jahr. 

(2) Für gefährliche Hunde, die im Sinne des § 4 Absatz 4 und 5 zu versteuern sind,    
wird keine Befreiung gewährt. 

 

§ 8 
Allgemeine Voraussetzung für die Steuerermäßigung und die Steuerbefreiung 

Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt, wenn 

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind; 

2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht wegen Tierquälerei bestraft 
ist; 

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des Tierschutzes entsprechende Un-
terkunftsräume vorhanden sind; 

4. in den Fällen des § 5 Abs. 2, § 6 und § 7 Abs. 1 Ziffer 5 ordnungsgemäße Bücher 
über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt und auf 
Verlangen vorgelegt werden. 

 

§ 9 
Steuerfreiheit 

Steuerfrei sind Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde auf-
halten, für die Hunde, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer an-
deren Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland versteuern. 

 

§ 10 
Meldepflichten 

(1) Wer sich einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat ihn binnen 14 
Tagen beim Amt Hohe Elbgeest anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit 
Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. Die Anmeldefrist    
beginnt im Falle des § 3 Abs. 2 nach Ablauf des Monats. Bei der Anmeldung ist 
die Hunderasse anzugeben. 
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(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund innerhalb von 14 Tagen abzu-
melden. 

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung 
fort, so hat der Hundehalter das binnen 14 Tagen anzuzeigen. 

(4) Die Gemeinde gibt Steuermarken mit der Aufschrift „Amt Hohe Elbgeest“ aus. 

 

§ 11 
Steuerjahr, Fälligkeit der Steuer 

(1)Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Veranlagung der Hundesteuer kann mit ei-
nem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden. 

(2) Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. jeden Jahres fällig. Auf Antrag ist auch eine jährlich einmalige Fälligkeit 
zum 01.07. jeden Jahres möglich. 

(3) Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalendervierteljahres, so ist die volle 
Steuer für dieses Kalendervierteljahr innerhalb von 30 Tagen zu entrichten. 
Rückwirkend festgesetzte Steuern sind innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be des Steuerbescheides fällig. 

 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen § 10 sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 
des Kommunalabgabengesetzes. 

 

§ 13 
Datenverarbeitung 

(1) Das Amt Hohe Elbgeest wird im Rahmen der Ermittlungen, Berechnungen und 
Veranlagungen nach dieser Satzung personenbezogene Daten nutzen und ver-
arbeiten. 

(2) Das  Amt Hohe Elbgeest ist berechtigt, personen- und hundebezogene Daten im 
Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit an Dritte                
(Ordnungsbehörde, Polizei und Tierschutzverein) zu verwenden bzw.                 
weiterzuleiten. 
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(3) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften 
des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener             
Informationen (Landesdatenschutzgesetz – LDSG in der jeweils gültigen         
Fassung). 

 

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
08.11.2001 außer Kraft. 

 
Aumühle, den 24.11.2009 
 
 
 

D.S. 
         Dieter Giese 
         Bürgermeister 
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